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Begründung 
 

Ziele 
Erarbeitung eines Entwurfs für die Neuordnung der Verordnung über die Prü-
fungen zu dem anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter Handelsfach-
wirt/Geprüfte Handelsfachwirtin“ gemäß § 90 (3) Nr. 1a BBiG 
 

Aufgabenstellung/ 
Problemstellung 

Die Modernisierung der Fortbildungsordnung ist erforderlich, um diese hinsicht-
lich der inhaltlichen Entwicklungen in der fachlichen Praxis anzupassen. Zudem 
soll im Rahmen des Neuordnungsverfahrens eine stärkere Berücksichtigung 
der Handlungsorientierung realisiert werden und es soll eine Änderung der 
bisherigen Prüfungsstruktur erfolgen. In diesem Zusammenhang sind im Sach-
verständigenverfahren speziell die damit verbundenen Zulassungsvorausset-
zungen zu erläutern. 
 

Transfer 
Im Anschluss an das Neuordnungsverfahren ist eine Informationsveranstaltung 
geplant, um die Praxis bei der Implementierung zu unterstützen. Weiterhin sol-
len Informationen für das A.WE.B aufbereitet werden. 
 

 
 

Konkretisierung des Vorgehens  
 

Methodische Vorgehensweise 

Die Durchführung des Ordnungsverfahrens umfasst im Wesentlichen die Moderation und Leitung der 
Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erarbeitung von Entwürfen zur Gestaltung der Ausbil-
dungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbezie-
hung einschlägiger Literatur sowie die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs. Bei 
Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt. 

 
 

Interne und externe Beratung 

Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat gebildet, dessen Mitglieder von den Spitzenorganisationen 
benannt werden. 

 
 


